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A Festsetzungen 

1 Geltungsbereich 

1.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 

2 Art der baulichen Nutzung 

2.1  WA Reines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.  

3 Maß der baulichen Nutzung 

3.1  GR 200 zulässige Grundfläche in Quadratmeter, z.B. 200 qm 

3.2 Für Außentreppen, Vordächer, Balkone und Terrassen wird eine zusätzliche Grund-

fläche von 20 v. H. der zulässigen Grundfläche festgesetzt. 

3.3 Auf Baugrundstücken, auf denen zulässigerweise Gebäude mit maximal zwei 

Wohneinheiten errichtet werden, kann die festgesetzte Grundfläche durch die in § 

19 Abs. 4 BauNVO Nr. 1-3 genannten Anlagen bis zu einer Gesamt-

Grundflächenzahl von 0,40 überschritten werden. Auf Baugrundstücken, auf denen 

zulässigerweise Gebäude mit mehr als drei Wohneinheiten errichtet werden, kann 

die festgesetzte Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO Nr. 1-3 genannten 

Anlagen darüber hinaus bis zu einer Gesamt-Grundflächenzahl von 0,55 überschrit-

ten werden.  

3.4  WH 517,5 Wandhöhe in Meter über Normalhöhen-Null, z.B. 517,5 m 

ü. NHN. 

3.5  FH 521,5 Firsthöhe in Meter über Normalhöhen-Null, z.B. 521,5 m 

ü. NHN.  

3.6  4 Wo Anzahl der maximal zulässigen Wohnungen je Wohnge-

bäude, z.B. 4 Wohnungen, differenziert nach Bauweise 

(E: Einzelhaus; D: Doppelhaushälfte) 

4 Überbaubare Grundstücksfläche und Bauweise  

4.1 Es gilt die offene Bauweise mit folgender Differenzierung: 

4.1.1   nur Einzelhäuser zulässig 

4.1.2   nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

4.2   Baugrenze 
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